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Strafanzeige vom 14.12.2010 gegen Martin Blessing, Bärbel Schomberg u.a. wegen Betruges

AKenzeichen der StA: 3306 Js 332110

Beschwerde vom 31 .1 .2011

Sehr geehrter Herr Hinsenhofen,

die Beschwerde vom 31 .1.2011 gegen den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft

Hamburg vom 19.1.zAY wird als unbegrundet zuruckgewiesen.

Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren zu Recht eingestellt. Es sind nach wie vor keine

zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen von Straftaten der

Beschuldigten im Zusammenhang mit dem von lhnen geschilderten Sachverhalt vorhanden.

lhre Beschwerdebegründung gibt keinen Anlaß zu einer abweichenden Entscheidung.

Hochachtungsvotl

LA.

Oberstaatsanwältin

Rechtsbelehrunq semäß § 172 Strafprozeßordnuno :

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach der Bekanntgabe der Antrag auf gerichtlichs

Entscheidung bei dem Hanseatischen Oberlandesgericht in 20355 Hamburg, Sievekingplatz 3, gestellt werden.

Die Frist ist nur gewahrt, wenn vor deren Ablauf der Antrag bei dem Oberlandesgericht eingegangen ist, Der

Antrag muß die Tatsachen, welche die Erhebung der öffentlichen Klage begründen sollen, und die Beweismittel

angeben, Er muß von einem Rechtsanwalt / einer Rechtsanwältin unterzeichnet sein.


